
Die Musterhochhausricht-
line (MHHR) des gleich-

namigen Fachausschusses, 
die als anerkannte Regel der 
Technik gilt, wurde überarbei-
tet und liegt nun in aktuali-
sierter Version vor. Sie dient 
Sachverständigen, Fachpla-

nern und Sachkundigen als 
wichtige Grundlage bei der 
Planung, Errichtung, Abnah-
me und Wartung von Brand-
schutztechnischen Anlagen 
im Neubau und im Bestand.

Nach Ausführung der Ein-
spruchsverhandlung wur-

de die Vorveröffentlichung 
der Hochhausrichtlinie im 
April 2008 verabschiedet und 
wird nun als Sonderbauver-
ordnung in das Baurecht der 
einzelnen Bundesländer über-
führt.

Hessen, das Bundesland 
mit den meisten Hochhäu-
sern, wird die neue Hoch-
hausrichtlinie bereits ab 
01. 06. 2008 in das Landesbau-
recht integrieren. Die anderen 
Bundesländer werden in Kür-
ze folgen.

Neben der Hochhausricht-
linie stellt der amtliche Kom-
mentar des Fachausschusses 
ein wichtiges Werkzeug zum 
Umgang mit der neuen Son-
derbauverordnung dar.

Die MHHR 2007 behandelt 
die Errichtung von Hochhäu-
sern. Auf bestehende Gebäu-
de findet sie keine unmittel-
bare Anwendung, da für diese 
ein Bestandsschutz gilt.

Sprinkleranlagen
Aufgrund praktischer Er-

fahrungen können Brand-
überschläge von Geschoss 
zu Geschoss durch feuerbe-
ständige Brüstungen von 
1  m Höhe – wie noch in der 
MHHR 1981 gefordert – nicht 
sicher verhindert werden. Da 
höhere Brüstungen oder Aus-
kragungen in der Regel aus 
architektonischen Gründen 
nicht realisiert werden, soll 
die Verhinderung des Brand-
überschlags von Geschoss zu 
Geschoss nun durch die Einbe-
ziehung des Fassadenbereichs 
in die Schutzwirkung der au-
tomatischen Feuerlöschanla-
ge erreicht werden.

Die Fachkommmission 
Bauaufsicht stellt weiterhin in 
ihrem Kommentar zur neuen 
MHHR fest, dass die Verhin-
derung der Brandausbreitung 
in den Geschossen durch flä-
chendeckende automatische 
Feuerlöschanlagen erreicht 
werden kann, wenn die au-
tomatischen Feuerlöschan-
lagen flächendeckend nach 
der Kategorie „Vollschutz“ 
ausgelegt sind. Für die Pla-
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Das bislang geltende „Muster für Richtlinien über die bauaufsichtliche Behandlung von 

Hochhäusern“ (Hochhausrichtlinie) der Bauministerkonferenz stammt aus dem Jahr 1981. 

Sie entsprach in ihren Regelungen nicht mehr den neuen wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen sowie den technischen Entwicklungen und wurde daher in den letzten Jahren von der 

Fachkommission Bauaufsicht überarbeitet. Nachfolgend sollen einige Neuregelungen und 

Produkt-Innovationen zur Löschwasserversorgung vorgestellt werden.

Löschwasserversorgung in 
Hochhäusern

Aktualisierte Hochhausrichtlinie beinhaltet Neuregelung der  
brandschutztechnischen Anforderungen

∂ Schematische Darstellung von anforderungen der neuen MHHr an die 
Löschwasserversorgung.



nung sowie den Einbau und 
die Instandhaltung kom-
men die Regelungen der DIN 
14489:1985-05 „Sprinkleranla-
gen; Allgemeine Grundlagen“ 
in Verbindung mit dem tech-
nischen Regelwerk VdS CEA 
4001 Klasse 1 „Sprinkleranla-
gen mit sehr hoher Verfüg-
barkeit“ oder das technische 
Regelwerk der National Fire 
Protection Association NFPA 
13 (FM) in Betracht.

Die Schutzfunktionen kön-
nen aber nur dann zuverläs-
sig erfüllt werden, wenn der 
Eigentümer des Gebäudes 
geeignete Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung ergreift. 
Die folgenden Aspekte wer-
den dabei von der Fachkom-
mission besonders herausge-
stellt.

∑  Eignungsnachweise der 
verwendeten Produkte und 
Systeme, vergleichbar mit 

den Verwendbarkeits- und 
Übereinstimmungsnach-
weisen für Baustoffe und 
Bauteile, z. B. VdS-Aner-
kennung,

∑  Planung durch Fachpla-
ner,

∑  frühzeitige Einbindung des 
Prüfsachverständigen für 
sicherheitstechnische An-
lagen,

∑  Ausführung durch Fachun-
ternehmen,

∑  Sicherstellung ordnungs-
gemäßer Wartung und In-
standsetzung durch qualifi-
zierte Fachkräfte und Fach-
unternehmen,

∑  Vorplanung und Bereit-
stellung von Ersatzmaß-
nahmen bei einer Außer-
betriebnahme der Brand-
schutzanlagen.

Steigleitungen und  
Wandhydranten

Für eine schnelle und wir-
kungsvolle Brandbekämpfung 
sollen weiterhin Löschwasser-
leitungen mit eigener Wasser-
versorgung zum Einsatz kom-
men, die der DIN 14462:2007-
01/05 „Planung und Einbau 
von Wandhydrantenanlagen 
und Löschwasserleitungen“ 
entsprechen. Wandhydranten 
müssen dem „TYP F“ nach 
DIN 14461-1:2003-07 „Feuer-
lösch-Schlauchanschlussein-
richtungen“ entsprechen.

∂ integrierte „Separatoren“ sollen während der trinkwassereinspeisung in 
die trennstation den Lufteintrag vermindern und so eine sichere ansaugleis-
tung der Pumpe gewährleisten.
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Alle notwendigen Treppen-
räume, also auch die Sicher-
heitstreppenräume, müssen 
dazu über nasse Steigleitungen 
mit Wandhydranten in jedem 
Geschoss verfügen. Die Kenn-
zeichnung richte sich nach 
DIN 4066:1997-07 „Hinweis-
schilder für die Feuerwehr“. 
Da trockene Steigleitungen 
in ihrer Funktionsfähigkeit 
durch Fremdeinwirkung un-
bemerkt beeinträchtigt wer-
den können, sind diese nicht 
zulässig.

Die Vorgabe der gleichzei-
tigen Wasserentnahme von 
200 l/min an drei Entnah-
mestellen sichere weiterhin, 
dass auch für extreme Lagen 
ausreichende Löschmittelre-
serven vorhanden sind. Auf-
grund der Anforderungen des 
§ 14 MBO 2002 müssen die Lei-
tungen und Entnahmestellen 
bereits während der Baupha-

se, ab erreichen der Hoch-
hausgrenze von 22 m, einge-
schränkt funktionsfähig sein. 
Eine „nasse“ Steigleitung soll-
te ständig bis mindestens ein 
Geschoss unter das im Bau be-
findliche Geschoss betriebsbe-
reit nachgeführt werden.

trennstationen für Betriebs- 
und Löschwasseranlagen

Bedeutete vor einiger Zeit 
die Umsetzung der DIN 1988 
automatisch die Verwendung 
von groß dimensionierten 
Vorlagebehältern, kann heut-
zutage auf Kleinstbehälter 
mit integriertem Notüberlauf 
und Siphon für Trennstatio-
nen mit „Freiem Auslauf“ zu-
rückgegriffen werden.

Die bei GEP Industrie-Sys-
teme eingesetzten Sicherheits-
verfahren ermöglichen nach 
Angaben des Unternehmens 
eine Förderung von Groß- 
und auch Kleinstwassermen-
gen der einzelnen Pumpen, 

ohne dabei die Mindestförder-
menge zu unterschreiten. Dies 
sei unabdingbar für eine si-
chere Funktion und Kühlung 
der Pumpen.

In den Vorlagebehältern 
der Trinkwasser-Trennstatio-
nen des Unternehmens sind 
zudem Separatoren integriert. 
Diese Anlagensegmente ver-
mindern während der Trink-
wassereinspeisung den Luft-
eintrag und reduzieren die 
Einströmgeschwindigkeit des 
Wassers. 

So könne eine sichere An-
saugleistung der Pumpe un-
abhängig vom Trinkwas-
serversorgungsdruck und 
der eingespeisten Menge bei 
kleinsten Vorlagebehältern 
garantiert werden.

Als Pumpenmindestförder-
menge in der Löschwasser-
versorgung benötigen Krei-
selpumpen für eine ausrei-
chende Eigenkühlung und 
zur Verhinderung von Kavi-
tation einen Volumenstrom 
von ca. 10 bis 20 % des Nenn-
volumenstroms. Trinkwasser-
Trennstationen von GEP In-
dustrie-Systeme gewährleis-
ten diesen Volumenstrom und 
stellen so eine definierte Min-
destfördermenge bereit. 

Beispielsweise wird bei der 
Verwendung einer Trinkwas-
ser-Trennstation zur Absiche-
rung von Wandhydranten 
Typ F ein Auslegungsvolu-
menstrom von 18 m³/h an-
genommen. Im Brandfall 
kommt häufig jedoch zuerst 
der Selbsthilfe-Löschwasser-
schlauch mit einem Wasser-
verbrauch zwischen 0,5 m³/h 
und 1,44 m³/h zum Einsatz. 

Hohe anforderungen an  
Pumpen

Ohne eine definierte Min-
destfördermenge würde bei 
diesem geringen Verbrauch 
der Pumpenlauf gegen einen 
„geschlossenen Schieber“ er-
folgen. Nachteilige Auswir-
kungen wie erhöhter Ver-
schleiß bis bis hin zum Aus-
fall der Löschwasseranlage 
wären die Folge. GEP Durch 

Verwendung von Pumpen der 
Effektivitätsklasse 1 könne der 
Ausfall durch Kavitation si-
cher ausgeschlossen werden. 

An Pumpen, die über meh-
rere Jahre nur im Rahmen 
von Funktionsprüfungen be-
trieben werden und gleichzei-
tig im Ernstfall mehrere Stun-
den lang unter extremen Be-
dingungen funktionieren 
müssen, werden hohe Qua-
litätsansprüche gestellt. Der 
Fachmann erkennt Qualitäts-
pumpen unter anderem an 
der maximal zulässigen Ein-
schalthäufigkeit, die sich aus 
der Effektivitätsklassenein-
stufung Nr. 1 ableitet. So ver-
wendet die GEP Industrie-Sys-
teme bei Standard-Trennstati-
onen Pumpen des Herstellers 
Grundfos, die bis zu 200 Schal-
tungen in der Stunde ausfüh-
ren können. 

Ein Zusatzmodul zur Pum-
pennotentwässerung ermögli-
che zudem die Aufstellung der 
Trennstation unterhalb der 
Rückstauebene, bei gleich-
zeitigem Verzicht auf die Ver-
wendung einer Hebeanlage.

Die Neufassung der Muster-
hochhausrichtlinie von April 
2008 sowie der amtliche Kom-
mentar des Fachausschusses 
sind auf der Webseite der GEP 
Industrie-Systeme GmbH ab-
rufbar.

In Zusammenarbeit mit 
den Referenten Klaus Tönnes, 
Berufsfeuerwehr Frankfurt am 
Main, Mitglied im Normen-
ausschuss Hochhausverord-
nung, und Enrico Götsch, öf-
fentlich bestellter und vereidig-
ter Sachverständiger, bietet 
GEP Industrie-Systeme GmbH 
bundesweit Vorträge und Se-
minare zur neuen Hochhaus-
richtlinie an. ∂

B i l d e r :  GEP Industrie-Systeme 
GmbH, Zwönitz

@  Internetinformationen:��
www.gep-h20.de
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Hochhäuser ≤ 60 m Höhe:

Einfache Löschwasserversorgung 
mit erhöhter Zuverlässigkeit 
in allen Geschossen.

Hochhäuser ≤ 60 m Höhe:

Doppelte ringförmige Löschwasser-
versorgung mit besonders hoher Zu-
verlässigkeit in jedem Geschoss.

∂ anforderungen an die Löschwasserversorgung in abhängigkeit der Gebäude-
höhe. Bild: MHHr 2008, Fachkommission Bauaufsicht


